
Kostenverzeichnis 
für Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle 

 
Tarif-  Gegenstand       Gebühr 
stelle 

1. Bodenrichtwertauskunft 

1.1   Schriftliche Auskunft über Bodenrichtwerte nach  20 Euro je Bodenrichtwert 
         § 196 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
 
1.2   Digitale Datenabgabe Bodenrichtwerte    100 Euro zzgl. 0,50 Euro je Datensatz
   

2.     Abgabe einer Bodenrichtwertkarte     

2.1  für den gesamten Zuständigkeitsbereich nach   40 bis 100 Euro 
        § 196 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
2.2  Bodenrichtwertkarte älterer Jahrgänge    50 % von Tarifstelle 2.1 
 
2.3 Teilkarten oder besondere Bodenrichtwertkarten  20 bis 50 Euro 
 (Sanierungsgebiet, Entwicklungsmaßnahme)  
      
3. Grundstücksmarktbericht nach § 12 Abs. 2 SächsGAVO 
 
3.1 Grundstücksmarktbericht aktuell    40 bis 100 Euro 
 
3.2 Grundstücksmarktberichte älterer Jahrgänge   50 % von Tarifstelle 3.1 
 
 
4. Schriftliche Auskunft aus der Kaufpreissammlung 
 
4.1 nach § 10 Abs. 1 SächsGAVO     bis zu 5 Kauffällen je 20 Euro, je  

weiteren Kauffall 10 Euro, 
mindestens 20 Euro 

 
4.2 nach § 10 Abs. 4 SächsGAVO     30 Euro je angefangene halbe  
         Stunde 
 
5. Schriftliche Auskünfte über sonstige, zur Wertermittlung  20 Euro je Auskunft 
             erforderliche Daten nach § 193 Abs. 5 BauGB in  
             Verbindung mit ImmoWertV, 2. Abschnitt, §§ 9 bis 14       
 
6. Erstattung von Gutachten 
 
6.1 über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten 

Grundstücken nach § 193 Abs. 1 Satz 1 BauGB  
 
 
6.1.1 bis 50.000 Euro       Mindestgebühr 700 Euro 
 
6.1.2 über 50.000 bis 100.000 Euro     4,0 Promille des Verkehrswertes, 
         zuzüglich 500 Euro 
 
6.1.3 über 100.000 bis 250.000 Euro     3,0 Promille des Verkehrswertes, 
         zuzüglich 600 Euro 
 
6.1.4 über 250.000 bis 500.000 Euro     2,0 Promille des Verkehrswertes, 
         zuzüglich 850 Euro 
6.1.5 über 500.000 bis 2.500.000 Euro    1,5 Promille des Verkehrswertes, 
         zuzüglich 1.100 Euro 
6.1.6 über 2.500.000 bis 5.000.000 Euro    1,0 Promille des Verkehrswertes 



         zuzüglich 2.350 Euro 
6.1.7 über 5.000.000 bis 25.000.000 Euro    0,5 Promille des Verkehrswertes, 
         zuzüglich 4.850 Euro 
6.1.8 über 25.000.000 Euro      0,25 Promille des 
         Verkehrswertes,   
         zuzüglich 11.100 Euro 
     Anmerkung: 
    (1) Wird ein Grundstück innerhalb von zwei Jahren erneuert 
 bewertet, ohne, dass sich die tatsächlichen und rechtlichen 
 Verhältnisse grundlegend geändert haben, ermäßigt sich 
 die Gebühr um 30 Prozent. 
 
    (2) Bei Wertermittlungen mehrerer Grundstücke eines gleichen 
 Antragstellers, die eine wirtschaftliche Einheit bilden, wird 
 die Gebühr aus der Summe der Verkehrswerte errechnet. 
 
    (3) Bei einer Wertermittlung zu einem Grundstück für unter- 
 schiedliche Stichtage sind der höchste ermittelte Verkehrs- 
 wert in voller Höhe und die übrigen Verkehrswerte zur Hälfte 
 zu addieren; die Gebühr ist aus der Summe zu errechnen. 
 
    (4) In den Gebühren sind alle Auslagen und eine Ausfertigung 
 des Gutachtens für den Antragsteller enthalten. Ist der 
 Antragsteller nicht Eigentümer oder Teil der Eigentümer- 
 gemeinschaft, erhält der Eigentümer oder die Eigentümer- 
 gemeinschaft eine weitere Ausfertigung. Für jede weitere 
 Ausfertigung, auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften, werden 
 Gebühren in Höhe von 0,50 € je Seite berechnet. 
 
6.2 über den Verkehrswert von Rechten an Grundstücken,   Gebühr nach Tarifstelle 6.1 
 über die Höhe der Entschädigung für einen Rechtsverlust 
 und die Höhe der Entschädigung für andere Vermögens- 
 nachteile nach § 193 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BauGB 
  
 Anmerkung: 

 (1) Sofern zur Wertermittlung der Verkehrswert über das Grund- 
stück ermittelt werden muss, errechnet sich die Gebühr aus  
dem Verkehrswert des unbelasteten Grundstückes und einem 
Zuschlag von 20% 

 
6.3 über den ortsüblichen Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst- 750 Euro 
 und Gemüseanbau nach § 5 Abs. 2 Satz 1 BKleinG 
 
6.4 über die ortsüblichen Nutzungsentgelte für vergleichbar  750 Euro 
 genutzte Grundstücke nach § 7 Abs. 1 Satz 1 NutzEV 
 
6.5 über Miet- und Pachtwerte, soweit nicht von den Tarifstellen 700 bis 1.000 Euro 
 6.3 oder 6.4 erfasst 
 
7. Sonstige Amtshandlungen 
 
7.1 mit hohem Schwierigkeitsgrad     37,50 Euro je angefangene halbe  
         Stunde,  
         mindestens 75 Euro 
 
7.2  in allen übrigen Fällen      30 Euro je angefangene halbe 
         Stunde, 
         mindestens 60 Euro 


